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Rechtsverordnungen und Kundmachungen des Landeshauptmannes  
der Steiermark und der Steiermärkischen Landesregierung 

Nr. 97 

Verordnung des Landeshauptmannes der Steiermark vom 1. Juli 2020 über den Werttarif 

für die Bemessung der Entschädigung für Geflügel für das 2. Halbjahr 2020 

Auf Grund des § 52 a Abs. 2 des Tierseuchengesetzes – TSG, RGBl. Nr. 177/1909, in der Fassung BGBl. Nr. I Nr. 104/2019, 

wird verordnet: 

Der Werttarif für die Bemessung der Entschädigung für Vermögensnachteile durch die im 2. Halbjahr 2020 in den im 

§ 48 Abs. 1 Z. 1 Tierseuchengesetz genannten Fällen getöteten oder verendeten Geflügel wird wie folgt festgesetzt: 

Tarife für das 2. Halbjahr 2020 

Hühner 

1. bis 30 Wochen 

a) Wirtschaftsrassen und sonstige Rassen (ungeimpft) pro Stück unsortiert € 0,55 

sobald das Geschlecht erkennbar ist, sind männliche Tiere dieser Kategorie wie Masthühner, weibliche wie unter Rubrik 

"weiblich" zu bewerten 

weiblich € 1,09 plus € 0,25 pro angefangene Woche 

b) Legehybriden (Marek geimpft) pro Stück unsortiert € 0,73 

sobald das Geschlecht erkennbar ist, sind männliche Tiere dieser Kategorie wie Masthühner, weibliche wie unter Rubrik 

"weiblich" zu bewerten 

weiblich € 1,45 plus € 0,25 pro angefangene Woche 

c) Legehybrid-Elterntiere 

pro Stück männlich oder weiblich € 5,81 plus € 0,29 pro angefangene Woche 

d) Masthybrid-Elterntiere 

pro Stück männlich oder weiblich € 4,00 plus € 0,36 pro angefangene Woche 

e) Jungmasthühner 

bis 5. Woche einschließlich pro Stück € 0,36 plus € 0,26 pro angefangene Woche 

ab Beginn der 6. Woche pro kg lebend € 1,31 

2. 31. bis 40. Woche 

pro Stück wie Wert mit 30 Wochen a), b), c) und d) gleichbleibend 

3. ab 41. Woche 

pro Stück wie Wert mit 40 Wochen, abzüglich 

a) Wirtschaftsrassen pro Stück € 0,28 pro angefangene Woche 

mindestens jedoch € 0,80 Stückwert 

b) Legehybriden pro Stück € 0,28 pro angefangene Woche 

mindestens jedoch € 0,73 Stückwert 

c) Legehybrid-Elterntiere pro Stück € 0,65 pro angefangene Woche 

mindestens jedoch € 1,16 Stückwert 

d) Masthybrid-Elterntiere pro Stück € 0,67 pro angefangene Woche 

mindestens jedoch € 2,54 Stückwert 

Truthühner 

1. Elterntieraufzucht 

a) bis einschließlich 35. Woche pro Stück € 10,17 plus € 2,91 pro angefangene Woche 
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b) 36. Woche bis einschließlich 44. Woche pro Stück € 109,01 gleichbleibend 

c) ab 45. Woche pro Stück € 109,01 minus € 3,63 pro weitere angefangene Woche 

Mindestwert jedoch € 2,33 je kg Lebendgewicht  

2. Masttruthühner 

a) bis 12. Woche pro Stück € 2,83 plus € 0,87 pro angefangene Woche 

b) ab 13. Woche pro kg lebend € 1,45  

Für konventionelle Truthühnermast ist ein Zuschlag von 15 % aufgrund der gestiegenen Produktionskosten zu 

gewähren. 

Gänse 

1. Aufzucht 

a) bis einschließlich 8. Woche pro Stück € 5,09 plus € 0,44 pro angefangene Woche 

b) ab 9. Woche bis 1 Jahr pro Stück € 7,99 plus € 0,25 pro angefangene Woche 

c) in der 1. Legeperiode pro Stück € 19,62 

d) bis Ende der 2. Legeperiode pro Stück € 14,53 

e) bis Ende der 3. Legeperiode pro Stück € 9,45 

f) nach der 3. Legeperiode pro Stück € 5,81 

2. Mastgänse 

a) bis einschließlich 8. Woche pro Stück € 4,72 plus € 0,58 pro angefangene Woche 

b) ab 9. Woche pro kg lebend € 3,63 

Enten 

1. Aufzucht 

a) bis einschließlich 6. Woche pro Stück € 1,60 plus € 0,36 pro angefangene Woche 

b) ab 7. Woche bis einschließlich 30. Woche pro Stück € 3,63 plus € 0,22 pro angefangene Woche  

c) ab 31. Woche bis einschließlich 40. Woche pro Stück € 8,72 gleichbleibend 

d) ab 41. Woche pro Stück € 8,72 minus € 0,25 pro weitere angefangene Woche  

Mindestwert € 1,45 je kg Lebensgewicht  

2. Mastenten 

a) bis einschließlich 6. Woche pro Stück € 1,45 plus € 0,44 pro angefangene Woche 

b) ab 7. Woche pro kg lebend € 1,89 

Für Geflügel aus biologischer Haltung ist ein Zuschlag von 50 % zu gewähren.  

Es ist ein allgemeiner Zuschlag von 17,12 % aufgrund der gestiegenen Futterkosten zu gewähren. 

Diese Tarife enthalten keine Umsatzsteuer. 

Für den Landeshauptmann: 

Der Landesrat: 

S e i t i n g e r  
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  Verlautbarungen des Amtes der Steiermärkischen Landesregierung 

A2 Zentrale Dienste 

Nr. 98 

ABT02-5924/2014-195 2. Juli 2020 

Vermietung eines Geschäftslokals in 8010 Graz, Herrengasse 16 

Auftraggeber: Land Steiermark, Abteilung 2 Zentrale Dienste, Hofgasse 13, 8010 Graz, Kontaktstelle: Mag. Petra 

Brandstätter, Tel. +43/316/877-3463, E-Mail: abteilung2@stmk.gv.at, www.verwaltung.steiermark.at 

Das Land Steiermark beabsichtigt die Vermietung eines Geschäftslokals in 8010 Graz, Herrengasse 16. Nähere 

Informationen unter https://www.verwaltung.steiermark.at/cms/beitrag/12743274/74835866/  

Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge: 14. August 2020, 10.00 Uhr 

Für das Land Steiermark: 

Die Abteilungsleiterin: 

K l u g  

 

A10 Land- und Forstwirtschaft 

Nr. 99 

Referenznummer: 40100_35 1. Juli 2020 

Wettbewerbsbekanntmachung 

Auftraggeber: Landesimmobilien-Gesellschaft mbH LIG im Auftrag der Abteilung 10 Land- und Forstwirtschaft, 

Hofgasse 13-15, 8010 Graz, Kontaktstelle: DI Markus Bogensberger, Tel. +43/316/877-4155, E-Mail: abt16-vergabe@ 

stmk.gv.at, www.verwaltung.steiermark.at 

Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur 

Verfügung unter https://steiermark.vergabeportal.at/Detail/85537  

Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via https://steiermark.vergabeportal.at/Detail/85537  

Bezeichnung des Auftrags: Realisierungswettbewerb LFS Grottenhof Modernisierung 

Art des Wettbewerbs: Offen 

Kurze Beschreibung: Realisierungswettbewerb zur Vergabe von (General-)Planerleistungen für die LFS Grottenhof zur 

Modernisierung (Neubau, Umbau und Sanierung) 

Die Erbringung der Dienstleistung ist einem besonderen Berufsstand vorbehalten: ja (siehe Wettbewerbsunterlagen) 

Schlusstermin für den Eingang der Projekte oder Teilnahmeanträge: 14. September 2020, 17.00 Uhr 

Tag der Absendung dieser Bekanntmachung: 29. Juni 2020 

Dokument-ID: 85537-00 

Für das Land Steiermark: 

Der Landesrat: 

S e i t i n g e r  

 

D
as elektronische O

riginal dieses D
okum

entes w
urde am

tssigniert.
 H

inw
eise zur P

rüfung finden S
ie unter https://as.stm

k.gv.at.

mailto:abteilung2@stmk.gv.at
http://www.verwaltung.steiermark.at/
https://www.verwaltung.steiermark.at/cms/beitrag/12743274/74835866/
http://abt16-vergabe@stmk.gv.at
http://abt16-vergabe@stmk.gv.at
http://www.verwaltung.steiermark.at/
https://steiermark.vergabeportal.at/Detail/85537
https://steiermark.vergabeportal.at/Detail/85537


272 Grazer Zeitung, Stück 28, ausgegeben und versendet am 10. Juli 2020  

 

A16 Verkehr und Landeshochbau 

Nr. 100 

ABT16-139664/2017-30 7. Juli 2020 

Auftragsbekanntmachung 

Auftraggeber: Land Steiermark, Abteilung 16 Verkehr und Landeshochbau, Stempfergasse 7, 8010 Graz, Tel. +43/316/ 

877-3873, E-Mail: abt16-vergabe@stmk.gv.at, Fax: +43/316/877-2551, www.verwaltung.steiermark.at  

Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur 

Verfügung unter https://steiermark.vergabeportal.at/Detail/86019  

Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via https://steiermark.vergabeportal.at/Detail/86019    

Die Unterlagen sind kostenpflichtig: nein 

Bezeichnung des Auftrags: L601 LSW Kleinpreding - Fam. Walter – Lärmschutzmaßnahmen 

Art des Auftrags: Bauauftrag 

Art des Auftraggebers: Klassisch öffentlicher Auftraggeber 

Kurze Beschreibung: L601, Schröttenstraße; BV: „LSW Kleinpreding - Fam. Walter“; km 8,066 – km 8,181; Lärmschutz-

maßnahmen; VS: L601_170; Gemeinde Preding; BBL SW 

Verfahrensart: Offenes Verfahren 

Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge: 28. Juli 2020, 09.00 Uhr 

Dokument-ID: 86019-00 

Für das Land Steiermark: 

Der Landeshauptmannstellvertreter: 

L a n g  

 

A16 Verkehr und Landeshochbau 

Nr. 101 

ABT16-71244/2019-20 2. Juli 2020 
Bekanntgabe vergebener Aufträge (USB) 

Auftraggeber: Land Steiermark, Abteilung 16 Verkehr und Landeshochbau 

Art des Auftrags: Bauauftrag 

Gegenstand der Leistung: L533 San. Pölsbrücke – Brückenbauarbeiten  

Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems: 5 Monate 

Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde: Strabag AG 

Dokument-ID: 85775-00 

Für das Land Steiermark: 

Der Landeshauptmannstellvertreter: 

L a n g  
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Verlautbarungen anderer Behörden 

Agrarbezirksbehörde für Steiermark 

ABBST-2L-18/1997-85 3. Juli 2020 

Kundmachung über den Abschluss des Verfahrens betreffend die Spezialteilung  

der Agrargemeinschaft „Leitersdorf I“, EZ 69, KG 66321 Leitersdorf I 

Gemäß § 47 Abs. 1 Steiermärkisches Agrargemeinschaftengesetz – StAgrGG 1985, LGBl. Nr. 8/1986, i.d.F. LGBl. Nr. 139/ 

2013, wird kundgemacht, dass der Bescheid der Agrarbezirksbehörde für Steiermark vom 17. Februar 2020, GZ: ABBST-

2L-18/1997-84, betreffend den Abschluss des Spezialteilungsverfahrens der Agrargemeinschaft „Leitersdorf I“ EZ 69, 

KG 66321 Leitersdorf I, Stadtgemeinde Bad Radkersburg, Gerichtsbezirk Feldbach, politischer Bezirk Südoststeiermark, 

in Rechtskraft erwachsen ist. 

Die Zuständigkeit der Agrarbezirksbehörde für Steiermark nach Maßgabe der Bestimmungen des § 47 Abs. 2 und Abs. 3 

StAgrGG 1985 ist somit erloschen. 

Der Amtsvorstand: 

H ü b l e r  

 

Bezirkshauptmannschaft Bruck-Mürzzuschlag 

BHBM-70924/2016-8 7. Juli 2020 

Verlust- und Ungültigkeitserklärung eines Dienstabzeichens 

Das von der Bezirkshauptmannschaft Bruck-Mürzzuschlag zugewiesene Dienstabzeichen A 1305 des bestätigten und 

beeideten Jagdschutzorganes Karl Hafner, geboren am 7. Februar 1949, wohnhaft in 8611 Tragöß-St. Katharein, 

Rastal 62, ist in Verlust geraten und wird für ungültig erklärt. 

Der Bezirkshauptmann: 

P r e i n e r  

 

Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld 

BHHF-91768/2015-4 1. Juli 2020 

Verlust- und Ungültigkeitserklärung eines Dienstabzeichens 

Der Dienstausweis Nr. 2157 des Berg- und Naturwächters Ferdinand Gaugl, geboren am 17. Juni 1946, ist in Verlust 

geraten und wird hiermit für ungültig erklärt.  

Der Bezirkshauptmann: 

W i e s e n h o f e r  
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Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld 

BHHF-91786/2015-3 2. Juli 2020 

Verlust- und Ungültigkeitserklärung eines Dienstabzeichens 

Das Dienstabzeichen Nr. 2180 der Berg- und Naturwächterin Renate Hofer, geboren am 4. Dezember 1954, ist in Verlust 

geraten und wird hiermit für ungültig erklärt.  

Der Bezirkshauptmann: 

W i e s e n h o f e r  

 

Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld 

BHHF-102221/2017-6 2. Juli 2020 

Verlust- und Ungültigkeitserklärung eines Dienstabzeichens 

Das Dienstabzeichen mit der Nr. D-269, ausgestellt für das Jagdschutzorgan Herrn Johann Weiß, geboren am 

21. September 1948, ist in Verlust geraten und wird daher für ungültig erklärt.  

Der Bezirkshauptmann: 

i.V. R a i t h - S c h w e i g h o f e r  

 

Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld 

BHHF-91933/2015-3 7. Juli 2020 

Verlust- und Ungültigkeitserklärung eines Dienstausweises 

Der Dienstausweis Nr. 3323 des Berg- und Naturwächters Johann Ohner, geboren am 22. Jänner 1929, ist in Verlust 

geraten und wird hiermit für ungültig erklärt.  

Der Bezirkshauptmann: 

W i e s e n h o f e r  

 

Tourismusverband Naturpark Almenland Teichalm-Sommeralm 

Verordnung der Vollversammlung des Tourismusverbandes Naturpark Almenland Teichalm-Sommeralm  

vom 3. März 2020, mit der die Interessentenbeiträge für die Beitragsjahre 2021, 2022 und 2023 erhöht werden 

Auf Grund des § 34 Abs. 3 des Steiermärkischen Tourismusgesetzes 1992, LGBl. Nr. 55, zuletzt in der Fassung 

LGBl. Nr. 57/2014, wird mit Genehmigung der Steiermärkischen Landesregierung verordnet: 

§ 1 

Die von den Tourismusinteressenten des Tourismusverbandes Naturpark Almenland Teichalm-Sommeralm gemäß § 34 

Abs. 1 und 3 des Tourismusgesetzes 1992, LGBl. Nr. 55, zuletzt in der Fassung LGBl. Nr. 57/2014, und der Tourismus-

interessentenbeitrags-Verordnung, LGBl. Nr. 112/2017, zu entrichtenden Interessentenbeiträge werden für die 

Beitragsjahre 2021, 2022 und 2023 um 25 % erhöht. 

D
as elektronische O

riginal dieses D
okum

entes w
urde am

tssigniert.
 H

inw
eise zur P

rüfung finden S
ie unter https://as.stm

k.gv.at.



 Grazer Zeitung, Stück 28, ausgegeben und versendet am 10. Juli 2020 275 

 

§ 2 

(1) Diese Verordnung tritt mit 1. Jänner 2021 in Kraft. 

(2) Diese Verordnung tritt mit Ablauf des 31. Dezember 2023 außer Kraft. 

Für die Vollversammlung des Tourismusverbandes Naturpark Almenland Teichalm-Sommeralm: 

Der Vorsitzende: 

Erhard P r e t t e r h o f e r  

 

Tourismusverband Hohentauern 

Verordnung der Vollversammlung des Tourismusverbandes Hohentauern vom 10. März 2020,  

mit der die Interessentenbeiträge für die Beitragsjahre 2021, 2022 und 2023 erhöht werden 

Auf Grund des § 34 Abs. 3 des Steiermärkischen Tourismusgesetzes 1992, LGBl. Nr. 55, zuletzt in der Fassung 

LGBl. Nr. 57/2014, wird mit Genehmigung der Steiermärkischen Landesregierung verordnet: 

§ 1 

Die von den Tourismusinteressenten des Tourismusverbandes Hohentauern gemäß § 34 Abs. 1 und 3 des Tourismus-

gesetzes 1992, LGBl. Nr. 55, zuletzt in der Fassung LGBl. Nr. 57/2014, und der Tourismusinteressentenbeitrags-

Verordnung, LGBl. Nr. 112/2017, zu entrichtenden Interessentenbeiträge werden für die Beitragsjahre 2021, 2022 und 

2023 um 100 % erhöht. 

§ 2 

(1) Diese Verordnung tritt mit 1. Jänner 2021 in Kraft. 

(2) Diese Verordnung tritt mit Ablauf des 31. Dezember 2023 außer Kraft. 

Für die Vollversammlung des Tourismusverbandes Hohentauern: 

Der Vorsitzende: 

Günter L a n z  

 

Marktgemeinde Wettmannstätten / Freiwillige Feuerwehr Wettmannstätten 

e.A. 1630/2020 6. Juli 2020 

Ausschreibung 

Die Marktgemeinde Wettmannstätten mit der Freiwilligen Feuerwehr Wettmannstätten schreibt die Lieferung von 

1 Stk. Kleinrüstfahrzeug mit der taktischen Bezeichnung „KRFB (-A)“ nach ÖNORM EN 1846 1-3 der Type L-2-5-0-0-1 

[tragbarer Stromerzeuger, Lichtmast, hydr. Rettungsgerät, Verkehrsleiteinrichtung] (CPV-Code: 34144210) sowie den 

Baurichtlinien des ÖBFV und des LFV Steiermark und nach den Bestimmungen des Bundesvergabegesetzes 2018 i.d.F. 

BGBl. II Nr. 65/2018 im Unterschwellenbereich aus. 

Die Ausschreibung umfasst Bestimmungen für Angebote und Vergabe, Eignungsnachweise, Vergabe des Auftrages, 

Leistungsverzeichnis, Lieferbedingungen, Preisblatt und Angaben des Anbieters. Alternativangebote sind grundsätzlich 

zulässig. Sie sind analog der vorgeschriebenen Leistungsbeschreibung auszuarbeiten. Alternativangebote dürfen nur 

neben einem ordentlichen, ausschreibungsgemäßen Angebot abgegeben werden. 

Das Leistungsverzeichnis ist ab sofort beim Gemeindeamt der Marktgemeinde Wettmannstätten, Wettmannstätten 2, 

8521 Wettmannstätten erhältlich. 
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Über schriftliche bzw. telefonische Anforderung (Tel. Nr. +43/3185-2252) werden diese auch unfrei zugesandt oder per 

Mail (gde@wettmannstaetten.steiermark.at) verschickt. 

Angebotsende: Montag, 3. August 2020, um 14.00 Uhr beim Gemeindeamt der Marktgemeinde Wettmannstätten, 

Wettmannstätten 2, 8521 Wettmannstätten. 

Die Abgabe des Angebots hat in einem Umschlag (oder Paket) fest verschlossen mit der Aufschrift „Angebot für 

Ausschreibung 1 Stück KRFB (-A)”, „Bitte nicht öffnen“ zu erfolgen. 

Angebotsöffnung: Die Öffnung der Angebote findet im Anschluss an das Ende der Angebotsfrist, somit am Montag, 

3. August 2020 um 14.15 Uhr im Gemeindeamt der Marktgemeinde Wettmannstätten, Wettmannstätten 2, 8521 Wett-

mannstätten statt. 63/2020 

Der Bürgermeister: 

Peter N e g e r  

Der Feuerwehrkommandant: 

HBI Thomas R e i n p r e c h t  

 

 

 

 

 
  

D
as elektronische O

riginal dieses D
okum

entes w
urde am

tssigniert.
 H

inw
eise zur P

rüfung finden S
ie unter https://as.stm

k.gv.at.

mailto:gde@wettmannstaetten.steiermark.at


 Grazer Zeitung, Stück 28, ausgegeben und versendet am 10. Juli 2020 277 

 

 
 

Hinweis über die Erreichbarkeit von Landesdienststellen 
bei Katastrophen, Unfällen u. dgl. 

I. Bezirkshauptmannschaften und Baubezirksleitungen 

1. Während der Dienstzeit (08.00 bis 12.30 Uhr): Telefonnummer im Telefonbuch 

2. Außerhalb der Dienstzeit sind die jeweilige Bezirkshauptmannschaft und Baubezirksleitung über die 
Polizeiinspektion am Sitz der Bezirkshauptmannschaft erreichbar.  
Entnehmen Sie die Telefonnummer dem Telefonbuch. 
Die Bezirkshauptmannschaft Graz-Umgebung wird durch das Bezirkspolizeikommando,  
Tel. (059 1336) 130305, verständigt. 
Die Bezirkshauptmannschaft Leoben wird durch das Bezirkspolizeikommando,  
Tel. (059 1336) 62222, verständigt. 

3. Den Dienst habenden Amtstierarzt (Wutdienst) erfahren Sie bei der Bezirkshauptmannschaft oder 
der zuständigen Polizeiinspektion bzw. über die Landeswarnzentrale Steiermark. 

II. Landeswarnzentrale (Fachabteilung Katastrophenschutz und Landesverteidigung) 

Tel. (0316) 877-77 / Information: (0316) 877-4444 / PTA-Anschluss: (0316) 83 53 53 

LWZ-Notruf: 130 / E-Mail: lwz@stmk.gv.at  

Meldestelle für  

 Ölalarm und Chemieeinsätze, 

 Unwetter, Hochwasser, Sturm, 

 Erdbeben, Hangrutschung, Muren-Abgänge, 

 Unfälle mit auftretender Wasser- und Luftverschmutzung 

 Unfälle mit gefährlichen Bränden, 

 Suchaktionen, 

 Strahlenunfälle sowie 

 jede Art von Katastrophen und Schadensereignissen 

Umwelt-Telefon: (0316) 877-3434 

Krisenintervention und Psychosoziale Akutbetreuung (KIT): 0800 500 154 

 

Wichtige Telefonnummern und Informationen 

Corona-Virus-Hotline (Covid-19) der AGES: 0800 555 621 

Gesundheitshotline: 1450 

Pflegehotline des Landes Steiermark: 0800 500 176 

www.gesundheit.steiermark.at  

Mehr unter: https://www.news.steiermark.at/cms/beitrag/12775756/156806358/  

www.news.steiermark.at  

www.verwaltung.steiermark.at  
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